
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers  
Das Landeskirchenamt  

 

 
Rundverfügung G15/2006  

 
Strafanzeigen kirchlicher Dienstherren  
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aus gegebenem Anlass bitten wir darum, uns zu informieren, wenn Sie als kirchliche Körperschaft eine 
Strafanzeige erstatten, und zwar  
 

 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Dr. v. Vietinghoff  

Dienstgebäude:  Rote Reihe 6 
 30169 Hannover 

Telefon/Telefax:  (05 11) 12 41-0/266 
Internet:  www.Landeskirche-Hannover.de 
E-Mail:  Landeskirchenamt@evlka.de 

Auskunft:  Herr Klus 
Durchwahl:  (0511) 12 41-360 

E-Mail:  Axel.Klus@evlka.de 
Datum:  28. November 2006 

Aktenzeichen:  GenA 3105 III 21 R 152-5 

 Erstatten kirchliche Körperschaften Strafanzeigen, ist das Landeskirchenamt 
darüber zu informieren. 

 a) in allen Fällen, wenn die Anzeige sich gegen einen Mitarbeitenden (Pastorin, Pastor, 
Mitarbeiterin, Mitarbeiter) richtet, 

 b) in den übrigen Fällen nur, wenn zu erwarten ist, dass die Strafanzeige öffentliche Beachtung 
finden wird. 
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